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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Der Bundesrat veröffentlichte Ende März 2021 einen Bericht in Erfüllung des Postulates
Aebischer (sp, BE) «Anpassung der Bussen bei Blaulichtfahrern im Notfalleinsatz». Um
die im Postulat gestellten Fragen zu beantworten, hatte der Bundesrat ein
Rechtsgutachten erstellen lassen. Dieses kam zum Schluss, «dass die bestehenden
gesetzlichen Grundlagen genügten, damit verhältnismässige Verkehrsregelverletzungen
von Führerinnen und Führern von Dienstfahrzeugen im Notfalleinsatz nicht bestraft
würden und auch kein Führerausweisentzug erfolge». Lediglich beim so genannten
«Rasertatbestand» hätten die Gerichte das Mindeststrafmass bislang grundsätzlich
nicht unterschritten. Daher möchte der Bundesrat dieses Thema im Rahmen der
anstehenden Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes aufgreifen. Gemäss Vorschlag
des Bundesrates soll bei einer grossen Tempolimitüberschreitung nicht mehr
automatisch ein Delikt wegen Raserei vorliegen; die Gerichte müssten dies im Einzelfall
entscheiden können. Zudem dürfe der Rasertatbestand nicht zur Anwendung kommen,
wenn kein hohes Risiko eines gravierenden Unfalls vorlag oder wenn die
Tempoüberschreitung auf Fahrlässigkeit zurückgeführt werden kann. Auch soll bei
einem festgestellten Rasertatbestand keine Mindestfreiheitsstrafe mehr verhängt
werden. Schliesslich werde bei der SVG-Teilrevision auch vorgeschlagen, dass die
zuständigen Instanzen bei der Beurteilung von grundlegenden Verkehrsübertretungen
im Rahmen von Einsätzen in jedem Fall eine Strafmilderung vorsehen sollen, damit der
besonderen Lage bei Blaulichtfahrten Rechnung getragen werden könne. 1

BERICHT
DATUM: 31.03.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Forschung

Das Gosteli Archiv in Ittigen bei Bern beherbergt die Sammlung zur Geschichte der
schweizerischen Frauenbewegung. Seit einigen Jahren kämpfte die Stiftung, der das
Archiv gehört, mit finanziellen Schwierigkeiten. Aufgrund dieser Schwierigkeiten hatten
fünf Parlamentarierinnen je ein gleichlautendes Postulat eingereicht, in welchem sie
den Bundesrat aufgefordert hatten, in einem Bericht den Fortbestand des Archivs
zusammen mit dem Kanton Bern und allenfalls weiteren Institutionen zu klären und
aufzuzeigen, mit welchen gesetzlichen Grundlagen eine subsidiäre Finanzierung durch
den Bund erfolgen könnte. In seinem Postulatsbericht stellte der Bundesrat drei
Lösungen vor. So könnte die Stiftung einerseits im Rahmen des FIFG beim SBFI eine
subsidiäre Finanzierung beantragen. Alternativ wären die teilweise oder die komplette
Integration des Archivs in den Bestand des BAR denkbar.
Die WBK-NR beschloss im Anschluss an diesen Bericht, eine Motion einzureichen und
den Bundesrat zu beauftragen, in der BFI-Botschaft 2021-2024 den Betrag von CHF 4
Mio. für die Gosteli-Stiftung aufzunehmen. Um die Gosteli-Stiftung zu sichern und in
eine für Bildung und Wissenschaft nachhaltig nutzbare Institution zu überführen, seien
gemäss Schätzung des Stiftungsrats finanzielle Mittel von jährlich total CHF 2 Mio.
notwendig. Die restliche Finanzierung würde über den Kanton Bern und Drittmittel
sichergestellt, so die WBK-NR.
Der Bundesrat erläuterte in seiner Stellungnahme, dass die Stiftung unterdessen beim
SBFI ein Gesuch eingereicht habe, nun sei der Schweizerische Wissenschaftsrat daran,
zuhanden des SBFI alle für die Finanzierungsperiode 2021-2024 erhaltenen Gesuche zu
prüfen. Diese Prüfung müsse nun abgewartet werden. Der Bundesrat beantragte
entsprechend die Ablehnung der Motion.
Der Nationalrat beugte sich im Sommer 2020 über das Geschäft. Matthias Aebischer
(sp, BE) erläuterte, dass die grundsätzliche Unterstützung der Gosteli-Stiftung in der
WBK-NR unbestritten war. Beim richtigen Vorgehen sei man sich dagegen uneinig
gewesen. Eine Mehrheit wolle den Entscheid des Wissenschaftsrates nicht abwarten
und wolle den Bundesrat jetzt beauftragen, die Weiterentwicklung des Gosteli-Archivs
auf der Grundlage des FIFG sicherzustellen. Eine Minderheit sei der Meinung, man
müsse zuerst den Expertenentscheid des Wissenschaftsrates abwarten. Peter Keller
(svp, NW) ergänzte für diese Minderheit, dass Ende 2020 eine Antwort des

MOTION
DATUM: 04.06.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Wissenschaftsrates vorliege. Es gebe keinen Grund, «diesem Prozess vorzugreifen oder
hier auf Parlamentsebene hineinzupfuschen». Es könne nicht angehen, dass
geschicktes Lobbyieren darüber entscheide, ob eine Organisation auf Bundesgelder
zählen könne oder nicht.  Am Ende der Debatte nahm der Nationalrat das Geschäft
deutlich mit 100 zu 50 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. 2

1) Bericht Bundesrat vom 31.3.21
2) AB NR, 2020, S. 659 ff.; Medienmitteilung WBK-NR vom 24.1.20
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